
Für gewisse Beratungsschwerpunkte kann die Förderung von verschiedenen Organisationen (Europäische Union, Land NÖ,
Bundesstellen, Fachorganisationen der WK, …) kofinanziert werden. Eine Information darüber erfolgt mit der Förderzusage!
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Antragsteller:
Firmenname:

Kontakt:

Straße:

PLZ, Ort:

Telefon:

Fax:

Wirtschaftskammer Niederösterreich

 manuell  Außenw.  BAG/UTI  B&M
 ÖKO  TIP Waldv.  TIP Weinv.  TIP Mostv.
 TIP Ind.v.  TIP St. P.

eMail:

Förderantrag Kurzberatung

1. Thema der Beratung

2. Der Antragsteller lässt sich von folgendem Berater im Ausmaß von  4h   8h zu einem
 Stundensatz von EURO 90,- (exkl. USt.) beraten:

Beratungsunternehmen:

Berater:

Telefon:

eMail:

3. Für diese Beratung stelle(n) ich (wir) den Antrag auf Gewährung einer Beratungsförderung
gemäß den Förderrichtlinien der Wirtschaftskammer NÖ

● Ich (Wir) nehme (nehmen) zur Kenntnis, dass kein Rechtsanspruch auf Beratungsförderung gemäß
den Richtlinien der Wirtschaftskammer NÖ besteht.

● Die Förderrichtlinie ist mir bekannt und der Antrag wurde gemäß der Förderrichtlinie,
wahrheitsgemäß gestellt.

● Ich (Wir) habe(n) - ausgenommen die Beratungsförderungen der WKNÖ - in den letzten 3
Steuerjahren folgende De-minimis-Förderungen erhalten:

Datum Unterschrift bzw. firmenmäßige Zeichnung
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